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Bitte bei Antwort angeben
Ihr Datum/Ibre Zeichen Urisere Zeichen Tel. (0861) Zinimer-Nr. Traunstein, den

12.03.2024 S11-4622-083/21 57-103 B016 12.04.2024

Volizug des Baugesetzbuches (BauGB);
Aufstellung eines Bebauungsplans für den Campus Chiemgau" im Bereich zwischen der
GUterhallen- und GabelsbergerstraRe im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch
(BauGB);
Beteiligung der Träger äffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. I BauGB

Beteiligung der Trager öffentlicher Belange an der Bauleitplanung
( 4 Abs. I Baugesetzbuch)

1. Stadt Traunstein

Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan

Bebauungsplan
für das Gebiet "Campus Chiemgau"
mit Grunordnungsplan
dient der Deckurig dringenden Wohnbedarfs fl ja nein

LI Satzung über den Vorhaben- und ErschIief.ungsptan

LI Sonstige Satzung

fl Frist für die Stellungnahme ( 4 BauGB)
Frist: I Monat ( 2 Abs. 4 BauGB-MaRnahmenG)

Dienstgebbude E-Mail Telefon 0861/57-245
Rosenheimer Stra6e 7 poststellestbats.bayernde Telefax 0861/1 56 61
83278 Traur,stein
(Amtergebdude(



2. Trager äffentlicher Belange

Name/teIIe ces I ragers otienuicner eiange mit inscnrITi uno I eleTon-INr.)

Staatliches Bauamt Traunstein
Postfach 12 69
83262 Traunstein

2.1

2.2

2.3

Keine AuRerung Belange des Staatlichen Bauamtes Traunstein werden nicht berührt.

Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4
BauGB auslösen:

Beabsichtigte eigene Planungen und MaRnahmen, die den obengenannten Plan berühren
können, mit Angabe des Sachstandes:
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2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im
Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können (z. B. Landschafts- oder
Wasserschutzgebietsverordnungen)

Einwendungen

- Siehe Extrablatt -

LIII Rechtsgrundlagen

U Möglichkeiten der Uberwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen)



2.5 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu
dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Bedingung und ggf. Rechts-
grundlage

Bodenmeier
TAR
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Beiblatt zu 2.4 Einwendunqen

Wir haben das Verkehrsgutachten für die verkehrliche ErschlieRung des Campus Berufliche
Bildung Chierngau sowie die Ausfuhrungen zurn Bebauungsplan Campus Chiemgau zur
Kenntnis genommen. Hierzu haben wir folgende Anmerkungen bzw. Einwendungen:

Leistungsfähigkeitsberechnunq nach HBS
Das verwendete Verfahren zur Berechnung der Leistungsfahigkeit am Knoten Wegscheid
(JahnstraIe / ChiemseestraRe I Au1ere Rosenheimer StraRe I RupertistraRe) kann nicht
verwendet werden. Das HBS geht davon aus, dass em ,,freier" Zufluss und em ,,freier' Abfluss
an der Signalanlage möglich ist. Dies ist bei koordinierten Knotenpunkten bzw. hier bel
Doppelknotenpunkten nicht gegeben.

Auszug aus dern HBS 2015 (Kapitel 3.1

F)i' Vettahreii de' I I BS ind in Al lgctneinen nui füi vureebe.ne b.u1 iche Standard -

.Sit Liafloilen anwendhar. npkxe Sitw onen otfr lie verk.ehrlichen WechseRvirun-
zcii iiichrcrcr hciiachhartcr Staiiilardsirtimit
tenpunkic xkr gcringL Ahsiandc von Kno
tcllpLlnktcn ohnc Lichtsina1anIagc) vcrcicr
liii ctclwxid u..ichgehik.kt. 1ur %LrsChlidcrIc
bictc da 1113S keiii \'crial)rcri an (/ 1$. i

bis]aig kel ne aureiehenden Erkenntnisse
Mogi ichkei zu priifen. iiwiewe'ii eeignet
lien (siehe hiei'zu Ziffer 3.3),

men (7. B, eng hcnachhartc Auohahnkno-
:nptinkitii mit LichtignLilan1agc und Kno

von den Vcrlahrcn dc' HBS rncit nicht
Vtrkehrsanlacn oder Betanckeile davon

utsfdhrlen 'un Kre 4v kchreni, da hierzu
vor1iezen. In sokhen Fallen hesteht die
alternative Verfahren zur VerfUgun ste

Die Leistungsfähigkeit soicher Knotenpunkte ist daher zwingend durch eine Simulation
nachzuweisen!

Um die Auswirkung der Anbindung des Campus Berufliche Bildung Chiemgau an den
Knotenpunkt Wegscheid beurteilen zu können, benotigen wir auRerdem eine Aussage zur
Verschlechterung der Qualitätsstufen und deren Auswirkungen. Urn wieviel wird z.B. die
Wartezeit oder die Einstaulänge für die Geradeausspur aus der JahnstraRe (K8) in Richtung
AuRere Rosenheirner StraRe in der Abendspitze bzw. die Linksabbiegespur aus der
RupertistraRe (K2) in Richtung JahnstraRe I ChiemseestraRe im Verhältnis zurn Bestand
schlechter. Dies sind aus unserer Sicht wichtige Aussagen, da die Erstellung der
Machbarkeitsstudie für die bauliche und verkehrliche Umgestaltung sowie der anschlieRende
Umbau oder die Umgestaltung des Knotenpunktes Wegscheid wohi noch einige Zeit in
Anspruch nehrnen werden. Die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und des
Verkehrsflusses bis zur Umgesta!tung des Knotenpunktes Wegscheid ist zu gewährleisten.

Die Ubernahme der Planung inkl. Machbarkeitsstudie sowie des Umbaus oder I und der
Umgestaltung des Knotenpunktes Wegscheid durch die Stadt Traunstein wird ausdrücklich
begrüRt.

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die anfallenden Kosten durch den Verursacher zu
tragen sind.
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